


Haushaltssatzung 
 

der Stadt Friedrichstadt für das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Erträge auf   8.832.100 EUR 
    mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  14.001.800 EUR 
    einem Jahresfehlbetrag von   5.169.700 EUR 
 
2. im Finanzplan      
    mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.483.300 EUR 
    mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.701.500 EUR 
    mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
    Finanzierungstätigkeit auf   11.818.500 EUR 
    mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
    Finanzierungstätigkeit auf                                               12.676.500 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Es werden festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  
    Investitionsförderungsmaßnahmen auf   11.618.700     EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  1.500.000     EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   9.000.000     EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  20,75  Stellen 

 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
          a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   400 % 
          b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)    551 % 
2. Gewerbesteuer     380 % 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der 
Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.  
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.05.2026 erteilt. Im Rahmen der Genehmigung wurde 
der Gesamtbetrag der Kredite auf 10.893.200 € gekürzt.  
 
 
 
Friedrichstadt, den 07.05.2026                                                                   Stadt Friedrichstadt 

                                                                                     Der Bürgermeister 
                                                                                  
 

                                                                                      Eisenmann   
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Kindergärten 
Neubau Kindergarten Brückenstraße über ADS, Investitionskostenzuschuss 

 
5.600.000 EUR 

Bauhof Anschaffungen 
Ersatz Hubarbeitsbühne 200.000 €, Ersatz Frontkehrbesen 6.000 €, Ersatz 
Schneeschild 2.000 €, 2 Container Plattform für Transport Material ohne 
Alubordwand  6.000 € und mit Alubordwand 10.000 €, Fräse 4.500 €, Seiten-
mulcher 8.500 €, Scharpflug 1.500 €, Wiesenschleppe 1.200 €, Abrollsystem 
5.000 l für Bewässerung 25.000 € (auch von der Feuerwehr nutzbar),  
1 Anhänger 5.500 €, Ersatz E- Fahrzeug 54.000 €, Holzcontainer als Werkstatt 
15.000 €, Kleingeräte 3.800 €  

 
 
 

343.000 EUR 

Bauhof 
Errichtung Carports Richtung Schleswiger Straße als Unterstellmöglichkeit an-
stelle Schleppdach 140.000 €, Errichtung Carport Hinterhof für Trecker und 
Hubbühne 21.000 € 

 
 

161.000 EUR 

Straßen 
Ausbau Straße Am Deich einschl. Umgestaltung Eingangsbereich Goldenes 
Tor über Städtebauförderung, 1/3 Eigenanteil Planungskosten  
Verpflichtungsermächtigung für 2027 Baukosten 400.000 € (1/3 Anteil) 

 
 

60.000 EUR 

Straßen und Plätze 
Aufwertung Bahnhofsvorplatz, Umstiegspunkt gem. Mobilitätskonzept Kreis 

 
42.500 EUR 

Grünanlagen 
Neubau Lärmschutzwand Baugebiet als Ersatz Lärmschutzwall, Verpflich-
tungsermächtigung aus 2025 

 
1.915.000 EUR 

Grünanlagen 
Anpflanzung Bäume einschließlich Pflege der Bäume 

 
160.000 EUR 

Spielplätze 
Ersatz Rutsche Badestrand und Spielturm Eidermühlenspielplatz 

 
60.000 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit insgesamt  11.818.500 EUR 
 
Einzahlungen Investitionstätigkeit  
Zuweisung Kreis Anschaffung Sirenen 15.000 EUR 
Zuweisung Kreis Aufwertung Bahnhofsvorplatz, Mobilitätskonzept 38.200 EUR 
Zuweisung KfW Anpflanzung und Pflege Bäume Klimafonds Kommunen 144.000 EUR 
Rückflüsse Darlehen Wohnungsbauförderung 2.600 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit insgesamt  199.800 EUR 
  

Kreditbedarf 11.618.700 EUR 
 
 
   
2.10 Investitionsplanung 2026 bis 2028 
 
Anschaffungen Rathaus, Feuerwehr, Alte Münze, ehem. Synagoge,  
Stadtarchiv, Bücherei, VHS, Jugendpfleger, Badeanstalt pauschal  

 
 171.000 EUR 

Anschaffungen Gemeinschaftsschule pauschal 150.000 EUR 
Neu- u. Ersatzanschaffung Bauhof, Straßen pauschal                                     300.000 EUR 
Erschließung gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel 400.000 EUR 
Ausbau Straße Am Deich, Umgestaltung Goldenes Tor   400.000 EUR 
Ersatzanschaffung Drehleiterfahrzeug Feuerwehr abzgl. Zuschuss 660.000 EUR 

Voraussichtlicher Investitionsbedarf .2.081.000 EUR 
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Die Ersatzanschaffung des Drehleiterfahrzeugs ist als Verpflichtungsermächtigung 2027 mit 
1.100.000 EUR  im Haushalt 2026 veranschlagt. Eine Förderung in Höhe von 440.000 € aus Mit-
teln der Feuerschutzsteuer ist vom Kreis in Aussicht gestellt worden.   
 
 
Daneben sind noch erhebliche Investitionen für folgende Maßnahmen notwendig 
 

 Sanierung von Brücken 
 Sanierung von Straßen  
 Bau Busparkplatz 
 Anbau Gemeinschaftsschule (6,5 Mio €)  

 
 
Die Stadt ist generell bei der Realisierung aller Maßnahmen auf die weitgehendste Förderung von 
Kreis, Land und Bund angewiesen. Insbesondere hofft die Stadt darauf, dass viele Maßnahmen im 
Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildung von Budgets 
Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der aufgeführten Teilpläne   bil-
den ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik. 
 
Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget. 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ei-
nes Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik. 
 
Bei den aufgeführten unechten bzw. kombinierten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. 
die dazugehörigen Mehreinzahlungen  für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszah-
lungen verwendet werden (Zweckbindung gem. § 21 Absatz 1 GemHVO-Doppik).  
 






























































































































































































































































